
       Bei den Teilen der vorerwähnten Grenzlinie, die mit den Ver-

waltungsgrenzen nicht zusammenfallen, wird sich die Kommission bemühen,
der angegebenen Grenzlinie nahezukommen, indem sie so weit wie möglich
die örtlichen wirtschaftlichen Interessen und die bestehenden Gemeinde-
grenzen berücksichtigt.

      Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehrheit; ihre Beschlüsse
sind für die Beteiligten bindend.

                                                    Artikel 49.

      Deutschland verzichtet zugunsten des Völkerbundes, der hier als
Treuhänder erachtet wird, auf die Regierung des oben genau festgesetzten
Gebietes. Nach Ablauf einer Frist von 15 Jahren nach Inkrafttreten
dieses Vertrages wird die Bevölkerung dieses Gebietes aufgefordert
werden, sich für diejenige Staatshoheit zu entscheiden, unter welche sie
zu treten wünscht.

                                                    Artikel 50.

      Die Bestimmungen, nach denen die Abtretung der Gruben des Saar-

beckens zu erfolgen hat, sowie die Maßnahmen zur Sicherung der Rechte
und der Wohlfahrt der Bevölkerung sowie zur Regierung des Gebietes,
und die Bedingungen, unter denen die oben vorgesehene Volksabstimmung

stattfinden soll, werden in der beigefügten Anlage festgesetzt, die als ein

untrennbarer Bestandteil dieses Vertrages angesehen wird und die Deutsch-
land anzunehmen erklärt.                                                                                                                                                                             ----------------------------------

                                                           A n l a g e.
      Gemäß den Bestimmungen der Artikel 45 bis 50 dieses Vertrages

werden die Bedingungen, unter denen die Abtretung der Gruben des

Saarbeckens durch Deutschland an Frankreich erfolgen wird, sowie die
Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und der Wohlfahrt der Bevölkerung
sowie zur Regierung des Gebietes und die Bedingungen, unter denen die

oben vorgesehene Volksabstimmung stattfinden soll, wie folgt festgesetzt:

                                                            Kapitel 1. .

                    Abtretung der Kohlengruben und ihre Ausbeutung.
                                                                  § 1.

      Mit Inkrafttreten dieses Vertrages erwirbt der französische Staat den

vollen und unumschränkten Besitz aller Kohlenlager innerhalb der Grenzen
des Saarbeckens, wie diese im Artikel 48 dieses Vertrages festgesetzt sind.

      Der französische Staat hat das Recht, diese Gruben auszubeuten
oder nicht auszubeuten oder das Ausbentungsrecht an Dritte abzutreten,

ohne eine vorherige Genehmigung einholen oder irgendeine Formalität
erfüllen zu müssen.

     Um die Abgrenzung seiner Rechte zu sichern, kann der französische
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Staat jederzeit die Anwendung der unten erwähnten deutschen Gesetze

und Verordnungen für den Bergbau verlangen.

                                                          §  2.
     Das Besitzrecht des französischen Staates erstreckt sich auf die

freien und noch nicht konzedierten Kohlenlager, sowie auf die bereits
konzedierten, gleichviel wer ihre gegenwärtigen Besitzer sind, ohne

Unterschied, ob sie dem preußischen oder bayerischen Staat oder anderen
Staaten oder Gemeinschaften, Gesellschaften oder Privatpersonen
gehören, gleichviel ob sie ausgebeutet werden oder nicht, gleich-
viel ob ein, von den Rechten der Grundeigentümer getrenntes Aus-

beutungsrecht anerkannt ist oder nicht.

                                                               § 3.

     Was die bereits ausgebeuteten Gruben betrifft, so erstreckt sich die
Ubertragung des Besitzes auf den französischen Staat auf alle Neben-

anlagen dieser Gruben, namentlich auf ihre Einrichtungen und ihr
Ausbeutungsgerät über und unter Tage, auf ihr Förderungsgerät, auf
die Anlagen, die die Kohle in elektrische Kraft, in Koks und Neben-

erzeugnisse verwandeln, auf Werkstätten, Verkehrswege, elektrische Lei-
tungen, auf Anlagen für das Fassen und die Verteilung des Wassers, auf
Grundstücke und Gebäude, wie Büroräume, Wohnhäuser der Direk-

toren, Beamten oder Arbeiter, auf Schulen, Krankenhäuser und Apotheken,
auf die Bestände und Vorräte aller Art, auf die Archive und Pläne,
und überhaupt auf alles, dessen Besitz oder Nutznießung den Eigen-
tümern oder Ausbeutern der Gruben zum Zwecke der Ausbeutung der

Gruben und ihres Zubehörs zusteht.
      Die Übertragung erstreckt sich gleichfalls auf die Forderungen, die

noch für die Erzeugnisse einzuziehen sind, die vor der Besitznahme
durch den französischen Staat und nach der Unterzeichnung dieses Ver-

trages geliefert wurden, sowie auf die Bürgschaften von Kunden, deren
Rechte der französische Staat gewährleistet.

                                                    §    4.
     Der französische Staat erwirbt den Besitz völlig frei von jeder

Schuld und Last. Es werden jedoch in keiner Weise die Rechte auf
Alters= und Invalidenrenten berührt, die das Personal der Gruben und

ihren Nebenanlagen zur Zeit des Inkrafttretens dieses Vertrages er-
worben hat oder zu erwerben im Begriff war. Dagegen hat Deutsch-

land dem französischen Staat den genauen Betrag der von diesem

Personal erworbenen Renten zu übergeben.

                                                     §    5.
      Der Wert des auf diese Weise dem französischen Staat abgetretenen Be-

sitzes wird durch die im Artikel 233 des Teils VIII (Wiedergutmachungen)

dieses Vertrages vorgesehene Wiedergutmachungskommission festgesetzt.

28



     Dieser Wert wird Deutschland in der Abrechnung der Wiedergut-

machungen gutgeschrieben.
     Es ist Deutschlands Sache, die jeweiligen Eigentümer oder Inter-

essenten zu entschädigen.

                                                    §    6.
      Auf den Eisenbahnen und Kanälen Deutschlands darf kein Tarif

eingeführt werden, der die Beförderung des Personals, der Erzeugnisse
der Gruben und Nebenanlagen oder der für die Ausbeutung notwen-

digen Materialien unmittelbar oder mittelbar benachteiligt. Diese Trans-
porte genießen alle Rechte und Vorrechte, welche internationale Eisen-
bahnabkommen ähnlichen Erzeugnissen französischer Herkunft gewährleisten.

                                                     § 7.

     Das für die Räumung und Beförderung der Erzeugnisse der

Gruben und Nebenanlagen, sowie für die Beförderung der Arbeiter und

Beamten notwendige Material und Personal wird durch die Eisen-

bahnverwaltung des Beckens gestellt.

                                                       §    8.
     Keinerlei Hindernis darf den Arbeiten zur Erweiterung der Eisen—

bahnen oder Wasserstraßen entgegengestellt werden, welche der franzö-
sische Staat für die Sicherung der Räumung und Beförderung der

Erzeugnisse der Gruben und Nebenanlagen als notwendig erachtet, wie
Vermehrung der Gleise, Erweiterungen von Bahnhöfen, Anlage von

Werften und Nebenanlagen. Die Verteilung der Unkosten wird, im

Falle von Meinungssverschiedenheiten, einem Schiedsgericht unterbreitet.
      Der französische Staat kann ebenfalls alle neuen Verkehrswege

sowie alle Straßen, elektrische Leitungen und telephonische Verbindungen
herstellen, die er für die Bedürfnisse der Ausbeutung als notwendig erachtet.

       Er kann frei und unbehindert die Verkehrswege benutzen, deren
Besitzer er ist, namentlich jene, die die Gruben und ihre Nebenanlagen
mit den Verkehrswegen innerhalb des französischen Gebietes verbinden.

                                                    §     9.
      Der französische Staat kann stets die Anwendung der deutschen Gesetze

und Verordnungen für den Bergbau verlangen, welche am 11. No-

vember 1918 in Kraft waren (abgesehen von den Bestimmungen, die

ausschließlich im Hinblick auf den Kriegszustand getroffen wurden), wenn

er Grundstücke erwerben will, die er zur Ausbeutung der Gruben und
deren Nebenanlagen für notwendig erachtet.

       Die Wiedergutmachung der Schäden, die an den Grundstücken in-

folge der Ausbeutung dieser Gruben und deren Nebenanlagen entstehen,
wird gemäß den oben erwähnten deutschen Gesetzen und Verordnungen
für den Bergbau geregelt.
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                                                    § 10.

     Jede Person, die der französische Staat in seine Rechte auf die

Ausbeutung der Gruben oder deren Nebenanlagen ganz oder teilweise
einsetzt, genießt die in dieser Anlage festgesetzten Vorrechte.

                                                      § 11.

      Die Gruben und sonstigen Grundstücke, die Eigentum des fran-
zösischen Staates geworden sind, können niemals der Gegenstand von

Verfallserklärungen, Rückkauf, Enteignung oder Beschlagnahmung noch
irgendeiner anderen Maßnahme werden, die das Eigentumsrecht beein-

trächtigen.
      Das bei der Ausbeutung dieser Gruben und deren Nebenanlagen

verwandte Personal und Gerät, sowie die Erzeugnisse, die aus diesen

Gruben gefördert oder in deren Nebenanlagen hergestellt werden,
können niemals Gegenstand einer Beschlagnahmungsmaßnahme sein.

                                                         § 12.

Für die Ausbeutung der Gruben und ihrer Nebenanlagen, deren

Eigentum der französische Staat erwirbt, ist unter Vorbehalt der Be-
stimmungen des unten angeführten § 23 auch künftig die Rechtslage

maßgebend, die auf Grund der deutschen Gesetze und Verordnungen, die
am 11. November 1918 in Kraft waren, bestand (mit Ausnahme der aus-

schließlich im Hinblick auf den Kriegszustand getroffenen Bestimmungen).
       Die Rechte der Arbeiter bleiben ebenfalls bestehen, so wie sie am

11. November 1918 aus den oben erwähnten deutschen Gesetzen und

Verordnungen hervorgingen, und unter Vorbehalt der Bestimmungen
des genannten § 23.

     Die Einführung und Verwendung fremder Arbeitskräfte in den
Gruben des Saarbeckens oder in deren Nebenanlagen darf in keiner
Weise behindert werden.

     Die Arbeiter und Beamten französischer Staatsangehörigkeit können
den französischen Gewerkschaften angehören.

                                                              § 13.

      Der Beitrag der Gruben und deren Nebenanlagen, sowohl zu dem

örtlichen Haushalt des Saarbeckens, wie auch zu den Kommunalsteuern,
wird unter gerechter Berücksichtigung des Verhältnisses des Wertes der

Gruben zu dem gesamten steuerpflichtigen Vermögen des Saarbeckens

festgesetzt.                                                                                                                                                                                                              §   14

      Der französische Staat kann jederzeit als Nebenanlagen der Gruben

Volksschulen und technische Schulen für das Personal und die Kinder
dieses Personals gründen und unterhalten und den Unterricht in diesen
Schulen in französischer Sprache erteilen lassen. Die Lehrpläne und
Lehrer kann er selbst bestimmen.
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     Desgleichen kann er Krankenhäuser, Apotheken, Arbeiterhäuser und

Gärten und andere Wohlfahrts= und Unterstützungseinrichtungen gründen

und unterhalten.
                                                              § 15.

      Der französische Staat hat volle Freiheit, die Verteilung, die Ver-

sendung und die Festsetzung der Verkaufspreise der Erzeugnisse der

Gruben und ihrer Nebenanlagen nach eigenem Gutdünken vorzunehmen.
     Die französische Regierung verpflichtet sich jedoch, ohne Rücksicht auf

die Höhe der Bergwerksförderung, den örtlichen Bedarf der Industrie

und der Einwohner immer in dem Verhältnis zu befriedigen, das im

Laufe des Geschäftsjahres 1913 zwischen dem örtlichen Verbrauch und
der Gesamtförderung des Saarbeckens bestand.

                       Kapitel 2. Regierung des Gebietes des Saarbeckens.
                                                            §  16.

       Die Regierung des Gebietes des Saarbeckens wird einer Kommission

anvertraut, die den Völkerbund vertritt. Diese Kommission wird ihren
Sitz im Gebiet des Saarbeckens haben.

                                                               § 17.

      Die im § 16 vorgesehene Regierungskommission besteht aus 5 Mit-

gliedern, die durch den Rat des Völkerbundes ernannt werden. Sie be-

steht aus einem französischen Mitglied, einem nicht französischen Mit-
glied, das aus dem Gebiet des Saarbeckens stammt und dort wohnt,

und drei Mitgliedern, die Staatsangehörige dreier anderer Länder als
Frankreich und Deutschland sind.

       Die Mitglieder der Regierungskommission werden auf ein Jahr
ernannt; ihr Mandat kann erneuert werden. Der Rat des Völkerbundes

kann sie abberufen und für ihren Ersatz sorgen.
      Die Mitglieder der Regierungskommission haben Anspruch auf

ein Gehalt, das durch den Rat des Völkerbundes festgesetzt und aus

den Einnahmen des Gebietes bezahlt wird.

                                                                     § 18.

      Der Vorsitzende der Regierungskommission wird durch den Rat des
Völkerbundes aus den Mitgliedern der Kommission und für die Dauer

eines Jahres gewählt; seine Vollmacht kann erneuert werden.

      Der Vorsitzende ist das ausführende Organ der Kommission.

                                                                     § 19.

    Die Regierungskommission hat im Saarbeckengebiet alle Regierungs-
gewalt, die früher dem Deutschen Reich, Preußen und Bayern zu-
stand, mit Einschluß des Rechtes, Beamte zu ernennen und abzusetzen

und diejenigen Organe der Verwaltung und Vertretung zu schaffen, die sie

für notwendig hält.
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      Sie hat Vollmacht, die Eisenbahnen, Kanäle und die verschiedenen

öffentlichen Betriebe zu verwalten und auszubeuten.

      Sie beschließt mit Stimmenmehrheit.
                                                      § 20.

      Deutschland stellt der Regierung des Saarbeckens alle amtlichen

Urkunden und Archive zur Verfügung, die sich im Besitz Deutschlands,
eines deutschen Staates oder einer öffentlichen Behörde befinden und sich

auf das Saarbeckengebiet oder auf die Rechte seiner Einwohner beziehen.

                                                       §  21.

      Es ist Sache der Regierungskommission, mit den Mitteln und unter

den Bedingungen, die sie für angemessen hält, den Schutz der Interessen

der Einwohner des Saarbeckengebiets im Ausland zu vertreten.

                                                        § 22.

      Die Regierungskommission hat im Saarbeckengebiet die volle Nutz-
nießung an dem Eigentum, das der deutschen Reichsregierung oder der

Regierung irgendeines deutschen Staates sowohl als öffentliches als
auch als privates Staatseigentum gehört, mit Ausnahme der Gruben.

     Was die Eisenbahnen betrifft, so soll eine gerechte Verteilung
des rollenden Materials durch eine gemischte Kommission erfolgen, in der
die Regierungskommission des Saarbeckens und die deutschen Eisen-

bahnen vertreten sind.

        Personen, Waren, Schiffe, Eisenbahnwagen, Fahrzeuge und Post-
sendungen, die aus dem Saargebiet heraus= oder in dasselbe hineingehen,

genießen alle Rechte und Vorteile bezüglich der Durchfuhr und der

Beförderung, wie sie in den Bestimmungen des Teiles XII (Häfen,

Wasserstraßen, Eisenbahnen) des gegenwärtigen Vertrags einzeln auf-

geführt find.                                                                                                                                                                                                            §   23

      Die Gesetze und Verordnungen, die im Saarbeckengebiet am
11. November 1918 in Kraft waren (mit Ausnahme der für den Kriegs-

zustand getroffenen Bestimmungen), bleiben in Kraft.
     Wenn aus Gründen der allgemeinen Ordnung oder um diese Gesetze

und Verordnungen mit den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags in
Einklang zu bringen, Anderungen an ihnen vorgenommen werden müßten,
so sollen diese von der Regierungskommission nach Anhörung der ge-

wählten Vertreter der Einwohner beschlossen und ausgeführt werden.

Die Form dieser Anhörung bestimmt die Kommission.
         Ohne vorherige Befragung des französischen Staates darf keine
Anderung der in § 12 vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen über den

Bergwerksbetrieb erfolgen, außer wenn diese Abänderung die Folge einer
allgemeinen, vom Völkerbund beschlossenen Arbeitsregelung ist.

Was die Festsetzung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsstunden
für Männer, Frauen und Kinder betrifft, so muß die Regierungskommission
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die von den örtlichen Arbeitsorganisationen geäußerten Wünsche ebenso
wie die vom Völkerbund angenommenen Grundsätze in Betracht ziehen.

                                                            § 24.

      Unter Vorbehalt der Bestimmungen des § 4 werden die Rechte der

Bewohner des Saarbeckens, was Versicherung und Pensionen anbetrifft,

durch keine Bestimmung dieses Vertrags berührt, mögen diese Rechte
zur Zeit der Inkraftsetzung des vorliegenden Vertrags erworben oder im
Entstehen begriffen sein, mögen sie sich auf irgend ein deutsches Ver—
sicherungssystem oder auf Pensionen irgendwelcher Art beziehen.

Deutschland und die Regierung des Saarbeckens werden alle oben

angeführten Rechte aufrecht erhalten und schützen.

                                                              §  25.

      Die Zivil- und Strafgerichte, die sich im Saarbeckengebiet be-

finden, bleiben bestehen.
      Die Regierungskommission setzt einen Zivil- und Strafgerichtshof

ein, der die Berufungsinstanz für diese Gerichte bildet und über Fragen

entscheidet, für die diese Gerichte nicht zuständig sind.
      Es ist Sache der Regierungskommission, die Organisation und die

Zuständigkeit des genannten Gerichtshofs zu regeln.

      Das  Recht wird im Namen der Regierungskommission gesprochen.

                                                                 § 26.

     Die Regierungskommission hat allein die Befugnis, Abgaben und

Steuern innerhalb der Grenzen des Saarbeckengebiets zu erheben.
     Die Abgaben und Steuern werden ausschließlich für die Bedürfnisse

des Gebiets verwendet.

     Das am 11. November 1918 bestehende Steuersystem bleibt be—

stehen, soweit es die Umstände gestatten. Außer Zollabgaben darf ohne
vorherige Befragung der gewählten Vertreter der Einwohner keine neue

Abgabe erhoben werden.
                                                                   § 27.

     Die vorliegenden Bestimmungen berühren in keiner Weise die

gegenwärtige Staatsangehörigkeit der Einwohner des Saarbeckengebiets.
     Niemand darf gehindert werden, eine andere Staatsangehörigkeit

zu erwerben; doch schließt in solchen Fällen der Erwerb der neuen

Staatsangehörigkeit den Verlust jeder anderen aus.

                                                                   § 28.

       Unter Aufsicht der Regierungskommission dürfen die Einwohner

ihre örtlichen Versammlungen, ihre religiösen Freiheiten, ihre Schule und
ihre Sprache behalten. Das Wahlrecht darf nur für die örtlichen Ver-
tretungen ausgeübt werden.

       Es steht ohne Unterschied des Geschlechts jedem über 20 Jahre
alten Einwohner zu.
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                                                      § 29.

       Diejenigen Einwohner des Saarbeckengebiets, die dieses Gebiet zu
verlassen wünschen, haben volles Recht, dort ihr unbewegliches Eigentum
zu behalten oder es zu angemessenen Preisen zu verkaufen und ihre

bewegliche Habe abgabenfrei mitzunehmen.
                                                   § 30.

      Im Saarbeckengebiet findet kein Militärdienst statt, weder pflicht-
mäßiger noch freiwilliger. Die Errichtung von Befestigungen ist daselbst
untersagt.

     Nur eine örtliche Gendarmerie wird zur Aufrechterhaltung der

Ordnung eingerichtet.
     Es ist Sache der Regierungskommission, unter allen Umständen für den

Schutz von Personen und Eigentum im Saarbeckengebiet Sorge zu tragen.

                                                   § 3l.
      Das Saarbeckengebiet, wie es im Artikel 48 des vorliegenden

Vertrags abgegrenzt ist, wird dem französischen Zollsystem unterworfen.
Der Ertrag aus den Zöllen auf die für den örtlichen Verbrauch

bestimmten Waren wird nach Abzug aller Erhebungskosten dem Haus-

halt des genannten Gebiets zugewiesen.
      Kein Ausfuhrzoll darf auf die Erzeugnisse der Erzindustrie oder auf

die Kohlen gelegt werden, die aus diesem Gebiet nach Deutschland
gehen, oder auf die deutsche Ausfuhr, die für die Industrien des Saar-

beckengebiets bestimmt ist.
      Rohstoffe und Fabrikate, die aus dem Saarbeckengebiet stammen,

sind bei ihrer Durchfuhr durch Deutschland von allen Zollabgaben

befreit, ebenso die deutschen Erzeugnisse bei ihrer Durchfuhr durch das
Saarbeckengebiet,. Während eines Zeitraums von 5 Jahren nach

Inkrafttreten des vorliegenden Vertrags genießen die im Saarbecken-

gebiet hergestellten und daher kommenden Erzeugnisse Einfuhrfreiheit in
Deutschland. Während derselben Zeit ist die deutsche Einfuhr nach
dem Saarbeckengebiet für Erzeugnisse, die zum örtlichen Gebrauch be-

stimmt sind, von Zollabgaben befreit.

        Im Laufe dieser 5 Jahre behält sich die französische Regierung
vor, für jeden Gegenstand, der aus dem Saarbeckengebiet kommt und in

dem sich Rohstoffe oder Halbfabrikate befinden, die zollfrei aus Deutsch-

land gekommen sind, die in Frankreich zugelassenen Mengen zu be-

schränken, und zwar auf Grundlage der jährlichen Durchschnittsmengen,
die im Laufe der Jahre 1911 bis 1913 nach Elsaß-Lothringen und

Frankreich eingeführt worden sind. Dieser Durchschnitt soll mit Hilfe
aller amtlichen Angaben und statistischen Unterlagen festgestellt werden.

                                                          § 32.
Der Umlauf französischen Geldes im Saarbeckengebiet darf in keiner

Weise verboten oder eingeschränkt werden.
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      Der. französische Staat hat das Recht, für alle seine Käufe oder

Zahlungen und in allen seinen Verträgen bezüglich der Ausbeutung der

Gruben oder ihrer Nebenanlagen sich französischen Geldes zu bedienen.

                                                     §   33.

      Die Regierungskommission ist zur Entscheidung aller Fragen er-

Mächtigt, zu denen die Auslegung der vorstehenden Bestimmungen Anlaß
geben könnte.

      Frankreich und Deutschland erkennen an, daß jede Streitigkeit, die

auf verschiedener Auslegung der genannten Bestimmungen beruht, eben-
falls der Regierungskommission zu unterbreiten ist. Deren mit Stimmen-

mehrheit getroffene Entscheidung ist für beide Länder bindend.                                            

                                  K a p i t e l 3.  V o l k s a b s t i m m u n g .

                                                         § 34.

       Bei Ablauf einer Frist von 15 Jahren nach der Inkraftsetzung des

vorliegenden Vertrags soll die Bevölkerung des Saarbeckengebiets auf-
gefordert werden, ihren Willen wie folgt kundzutun:

     Eine Abstimmung findet nach Gemeinde und Bezirk über die drei

folgenden Möglichkeiten statt:
      a) Aufrechterhaltung der durch vorliegenden Vertrag und vor-

            liegendes Protokoll errichteten Verwaltungsordnung,
      b) Vereinigung mit Frankreich,
      e) Vereinigung mit Deutschland.

    Stimmberechtigt ist ohne Unterschied des Geschlechts jede Person,
die zur Zeit der Abstimmung älter als 20 Jahre ist und zur Zeit der

Unterzeichnung des Vertrags in dem Gebiet gewohnt hat. Die anderen

Regeln, die Art und Weise und der Tag der Abstimmung werden vom
Rate des Völkerbundes festgesetzt, und zwar derart, daß eine freie, ge-

heime und unabhängige Abstimmung gewahrt bleibt.

                                                          § 35.

      Der Völkerbund entscheidet, unter welche Staatshoheit das Gebiet

gestellt werden soll, unter Berücksichtigung des durch die Volksabstimmung
ausgedrückten Wunsches:

        a) Für den Fall, daß der Völkerbund für das ganze Gebiet

              oder für einen Teil desselben die Aufrechterhaltung der durch
              den Vertrag und die vorliegende Anlage geschaffenen Ver-

              waltungsordnung beschließen sollte, verpflichtet sich Deutschland
              schon jetzt, zugunsten des Völkerbundes auf seine Staatshoheit
              zu verzichten, so wie es der Völkerbund für notwendig erachtet.

              Es ist dessen Sache, durch geeignete Maßnahmen die endgültig
              eingeführte Verwaltungsordnung den dauernden Interessen des

              Gebiets und den allgemeinen Interessen anzupassen.

     3*                                                                                                                                       35



             b) Für den Fall, daß der Völkerbund für das ganze Gebiet oder

                   für einen Teil desselben die Vereinigung mit Frankreich be-

                   schließen sollte, verpflichtet sich Deutschland schon jetzt, Frank-
                   reich in Ausführung der entsprechenden Entscheidung des
                   Völkerbundes alle seine Rechte und Ansprüche auf das von dem

                   Völkerbund im einzelnen festgesetzte Gebiet abzutreten.
             c) Für den Fall, daß der Völkerbund für das ganze Gebiet oder

                  einen Teil desselben die Vereinigung mit Deutschland beschließen

                  sollte, ist es Sache des Völkerbundes, für die Wiedereinsetzung
                  Deutschlands in das von dem Völkerbund im einzelnen fest-

                  gestellte Gebiet Sorge zu tragen.

                                                                      § 36.

       Für den Fall, daß der Völkerbund die Vereinigung des ganzen

Saarbeckens oder eines Teils desselben mit Deutschland beschließen

sollte, hat Deutschland die Eigentumsrechte Frankreichs auf die in
diesem Teil befindlichen Gruben im ganzen zu einem in Gold zu

zahlenden Preise zurückzukaufen. Dieser Preis wird von drei Sach-

verständigen festgesetzt, die mit Stimmenmehrheit beschließen. Einer der
Sachverständigen wird von Deutschland, einer von Frankreich und einer

von dem Völkerbund ernannt. Der letztere darf weder Franzose noch

Deutscher sein.*)
      Die Sicherheit, die Deutschland für Leistung dieser Zahlung

zu geben hat, wird von der Wiedergutmachungskommission in Er-

wägung gezogen werden und Deutschland wird zu diesem Zweck

eine erste Hypothek auf sein Vermögen oder seine Einkünfte aller
Art, die durch die Wiedergutmachungskommission angenommen

werden, beschaffen können.
       Wenn Deutschland trotzdem ein Jahr nach dem Datum, an dem

die Zahlung hätte geleistet werden müssen, diese nicht erledigt hat,
wird die Wiedergutmachungskommission in übereinstimmung mit

den Instruktionen, die ihr seitens des Völkerbundes erteilt werden
können, Abhilfe schaffen, wenn nötig, durch Liquidation des in

Frage stehenden Teils der Bergwerke.

                                                       § 37.

Geht infolge des im § 36 vorgesehenen Rückkaufs das Eigentum
der Gruben oder eines Teiles der Gruben an Deutschland über, so
haben der französische Staat und die französischen Staatsangehörigen
das Recht, diejenigen Kohlenmengen aus dem Becken zu  kaufen, die durch                    --------------------------------------------------

    *) Der Schlußsatz, an dessen Stelle die beiden letzten Absätze getreten sind,
lautete ursprünglich: „Wenn der oben vorgesehene Preis in den 6 Monaten,
die auf die Entscheidung der Sachverständigen folgen, von Deutschland nicht
bezahlt worden ist, so fällt das Gebiet endgültig an Frankreich“.
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ihre gewerblichen und häuslichen Bedürfnisse zu diesem Zeitpunkt gerecht-
fertigt sind.

      Eine gerechte Regelung, die zur gegebenen Zeit vom Rate des

Völkerbundes zu treffen ist, setzt die Kohlenmengen, die Dauer des Ver-

trags und die Preise fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          § 38

      Es besteht Einverständnis darüber, daß Frankreich und Deutsch-
land durch besondere Abmachungen vor dem für die Bezahlung des

Rückkaufspreises der Gruben bestimmten Tage die Bestimmungen der

§8§ 36 und 37 abändern können.
                                                       § 39.

      Der Rat des Völkerbundes hat die erforderlichen Maßnahmen für

die Einrichtung der Verwaltungsordnung zu treffen, die nach Inkraft-
treten der im § 35 erwähnten Beschlüsse des Völkerbundes einzuführen ist.

     Diese Bestimmungen sollen eine gerechte Verteilung aller Ver-
pflichtungen enthalten, die der Regierung des Saarbeckens infolge von

der Kommission aufsgenommenen Anleihen oder infolge irgend einer

anderen Maßnahme obliegen.
     Mit dem Inkrafttreten der neuen Verwaltungsordnung nehmen die

Vollmachten der Regierungskommission ihr Ende, vorbehaltlich des im

 § 35a vorgesehenen Falles.

     Bei den in der gegenwärtigen Anlage behandelten Gegenständen ent-
scheidet der Rat des Völkerbundes mit Stimmenmehrheit.                                                           

                               F ü n f t e r  A b s c h n i t t. Elsaß-Lothringen.
       Die hohen vertragschließenden Mächte haben die moralische Ver-

pflichtung anerkannt, das Unrecht wieder gutzumachen, das Deutschland im
Jahre 1871 sowohl gegen das Recht Frankreichs als auch gegen den Willen

der Bevölkerung von Elsaß und Lothringen begangen hat, die von ihrem

Vaterland trotz der feierlichen Proteste ihrer Vertreter in der Versamm-

lung von Bordeaux abgetrennt worden sind. Sie sind einig über die

folgenden Artikel:
                                                    A r t i k e l 51.

      Die in Gemäßheit des zu Versailles am 26. Februar 1871 unterzeich-

neten Vorfriedens und des Frankfurter Vertrages vom 10. Mai 1871

an Deutschland abgetretenen Gebiete sind von dem Tage des Waffen-
stillstands, vom 11. November 1918 an, wieder unter die französische

Staatshoheit getreten.
       Die Bestimmungen der Verträge, die die Festsetzung der Grenze

vor 1871 enthalten, traten wieder in Kraft.

                                                   A r t i k e l 52.
       Die deutsche Regierung übergibt der französischen Regierung unver-

züglich die Archive, Register, Pläne und Urkunden jeder Art, die die
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